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Zur Wirkli eIt UuNseresRechtsstaates
Wll; Geıiger

In jedem Rechtsstaat z1bt es e1in Stück Verfassungswirklichkeit, das normalerweise
Dunkel bleibt, das aber verdient, einmal angeleuchtet und kritisch betrachtet
werden. Es geht dabei den Grenzbereich des Fragwürdigen. Seine Darstel-

lung verdient, für sıch allein CNOMMECN, die Charakterisierung „einse1t1g” Sıe wiıll
ber verstanden werden auf dem Hıntergrund und Zusammenhang MI1It A
grundsätzlich pOSiıtLven Anerkennung unserer rechtsstaatlichen, freiheitlichen Ver-
hältnisse, die hier unausgesprochen VOrausgesetzt werden, zumal S1IC der allge-
ImMmeInNnen Diskussion,; iınsbesondere von den verantwortlichen Leuten ı Staat, 1
INCT wieder dargestellt un gewürdigt werden.

Es geht, 65 konkreter 9 SCWI1SSC Fragwürdigkeiten i Verhältnis
Bürger un Obrigkeit. Es geht den Versuch, das allgemein konstatierte, von
vielen dunkel empfundene Unbehagen ber unseTrTe gegenwaärtige Sıtuation ı
öftentlichen Leben ein ftaßbarer machen un:! aufzuhellen. Müßte Ju
stisch formuliert werden,ann könnte das Thema lauten: „Kritische Bemerkungen
ZUuUr Eftektivität unNnseres Rechtsstaates“ eın Kapıtel, As 1 der Juristischen Lite-
ratur ber den Rechtsstaat gewöhnlich fehlt: selbst ı stattlichen Z WEe1-

bändigen Werk, W1e dem eben erschienenen „Staatsbürger und Staatsgewalt“ !
sucht mMan es vergeblich.

L

DenStaat versteht un empfindet der Bürger bei uns ıcht selten als das „große
Gegenüber“ IM1t überwältigender Zwangsgewalt, das iıhn seinen Gesetzen er-
W1 das ıhn seiner Verwaltung ausliefert, das Lasten, Pflichten, Opfter ab-
verlangt Diese allgemeine Einstellung Bürger Staat 1ST falsch Der Bürger
1STt als anımal socıiale auf die Gemeinschaft ANSCWI1IESCNH., Wo menschliches Zusam-
menleben ıIST, 1STnotwendigerweise Gemeinschaft, auch heute! Die moderne Gesell-
schaft, die echt als pluralistische Gesellschaf* charakterisiert wird, darf icht

1:als Auflösung der Gemeinschaft mifßverstanden werden; sie 1STt vielmehr die leben-
dıge Vielfalt iınnerhalb der umfassenden Gemeinschaft des Volkes, der der einzelne,
die Gruppen, die Verbände und die Stände als Glieder und Gliederungen anNnge-
hören. Der Staat 1STt 1e rechtliche orm und Ordnung dieser Gemeininschaft das

Staatsbürger unı Staatsgewalt, Jubiläumsschrift Zum hundertjährigen Bestehen der deutschen Verwaltungsgerichts-barkeit, hrsg. KÜL' Un! NAUMANN. Bde Karlsruhe Müller 1963 A
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rechtlich verfaßte olkDer Staat Bundesrepublik ’I')’ét‘1‘;t‚s<‚d'nlanä MIt seinen. I;Lan-
dern ı1ST Staat ı dem Sınn, da{fß WT, daßalle Bürger ıhm als Glieder
des Volkes teilhaben, daß durch uns Gemeinschaft INIT allen BürgerneX1istiert:

Insotern siınd WIr der Staat, insofern 1ı1St das Schicksal des Staates Schicksal,
und insofern haben WII1, SOWEIT WITLr daran Auszusetzen haben, den Staat,
den WITr verdienen. Aus diesem Grundtatbestand folgt Es gibt keine Rechtferti-
‚4  ung für eiIiNeE Distanzıerung des einzelnen VO  $ seinem Staat un Eerst recht keine

Rechtfertigung für An Ablehnung, C1iNEC Bekämpfung der Verrat dieses
Staates. Die rechte Haltung des Bürgers SC1INCIIL Staat gründet auf der freiwilli-
CN NNeren Bejahung des Staates; auf derGesinnung der Solidarıtät mM1 diesem
Staat auf der Verantwortung für diesen Staat und 7zumal ı der Demokratıe, aut
dem persönlıchen Engagement für diesen Staat. Davon dürten WILr uns durch keine
Enttäuschung, durch keinen Skandal, durch eın Unrecht, durch keine Verdrossen-
eıt abbringen der abdrängen lassen.

Der 1ı SsSC1INECIN Wesen iıcht wegdiskutierbare, eintfach anzuerkennende und
verbrüchlich festzuhaltende Staat aı nd ıJe eine konkrete Ordnung. Di1e Bun-

desrepublık Deutschland 1ST beispielsweise unverwechselbar C122 sozialer.Rechts-
MIiIL Ffreiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es hieße ıh: aufgeben,

NC1IN, dieser konkrete Staat gäbe sıch selbst auf, WE dem Bürger das echt
stünde der wWenn sıch der Bürger die Freiheıit nähme, sich VO  « dieser Ffreiheitlich-
demokratischen Grundordnung lösen der SI bekämpfen. Für alle gilt des-
halb das Gebot, sıch auf den Boden dieser SEMEINSAMECN Grundordnung stellen
un S1C verteidigen. Es x1bt ı £reiheitlich-demokratischen Rechtsstaat keinen

Ort, VO dem Aaus der Bürger der C1iNe Gruppe Jegitimerweise die verfassungs-
mäßige Ordnung ı Frage stellen der 1ablehnen dürfte.

Eıne Sanz andere Sache ı1ST CS, auf dem Boden dieser ZEMEINSAMEN Verfassungs-
ordnung für eine Verbesserung der soz1alen Ordnung, für eine Disziplinierung der
Wirtschaftsordnung, für größere kulturelle Anstrengungen, für die Verwirklıi-
chung konkreter politischer Programme und für sauberen politischen Stil
el un leidenschaftlıch kämpfen. UUnd wenn es ZUr Wirklichkeit des

politischen Lebens ı unserer modernen Gesellschaft gehört, daß keine allgemeine
Übereinstimmung darüber besteht, welcher Richtung, MI welchen Mitteln, auf
welchen egen nd ı welcher Weıse die öffentlichen Verhältnisse 1 dieser der

rage gebessert werden sollten un könnten, 15 65 unausweichlich NOT-

wendig, ] selbstverständlıich, da{ß s darüber 1ı freiheitlichen Demokratie
ununterbrochen Auseinandersetzungen kommt; ı denen alle, jeder einzelne,
jede ruppe, iınsbesondere auch alle Minderheiten, 1 gleicher Weıse ıhre Auftas-
SUNgCNH, iıhre Gründe, ıhr Urteıl, ıhre Kritik vortragen dürfen, ML dem ganzen
Nachdruck dessen S1e€ fähig S13 und mMI1 der sachlichen Schärfe, die ıhnen nNnutz-

iıch erscheint AÄußerungen ber öffentliche Dınge dürten und können, SOWEILT s1ie

VO Boden der Verfassung aus vorgetragen werden, freiheitlich demokratı-
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schen.Rechtsstaat weder unterbunden, noch ihres unbequemen, der Obrig-
- keıit‘ gefährlich dünkenden, politisch abträglichen Inhaltes amtlich verfolgt WeTI-

den Daher ı1STt der Rufach staatlicher Intervention ı öffentlichen Kampf der
< Meinungen un: bel der Bıldung der öffentlichen Meiınung tehl Platz Gegen

Meınungen, Forderungen, Programme, die die Mehrheit der eiNe Minderkheit,
Cine Gruppe der auch WCN1IgEC einzelne für verderblich, gefährlich, talsch halten,
inNnussen S1C selbst Felde zıehen, indem S1E die ach ıhrer Überzeugung besseren
Argumente un richtigeren Forderungen darlegen, also Meınung Meinung
stellen. Die isere ] unserem Lande ıIST, daß das gyeschieht, daß
N1SC erkennen, daß es 1n der Demokratie bal Pflicht jedes Bürgers ıIST, Partei
nehmen, eiNe Meınung haben und S1IE außern, un daß och WEN1ISCI Bürger
bereit sind, die ASt aut sich nehmen, öfftentlich SCRCH authals vorgebrachte
Meinungen und Urteile OpPPONILeErEN, die S1Ee für talsch und unsachlich halten.
Gegen Panorama“ un Spiegel“ Wılliam Schlamm oder Sebastıian Haft-
nNneCr, die SZCZeESNY, Graß, Böll, Amery ann InNnan der treiheitlichen Demo-
kratie ıcht dieStaatsgewalt Hıiılfe rufen: INa  w} mu{fß Sanz eintach den „Ansıch-
Len Clowns“ ebenso öffentlich un nachdrücklich die Überzeugung des VeLr-

nünftigen Christenmenschen, des engagıerten Demokraten, des Bürgers, der weiß,
da{:ı diesem Staat unschätzbare erte zu verteidigen sind entgegensetzen

Dieb rechtliche un: politische Wirklichkeit des Staates wırd für uns

schaulicher un konkreter 11 der Apparatur, mittels derer die Staatsmacht e1N-

ZESCLZL und der Staatswille durchgesetzt wird Das Bedürfnis ach Anschaulichkeit
verleitet 1U  ; Sar leicht dazu, diesen Staatsapparat MITt dem Staat C115

SCEIZCN,_ Staatsapparat mMIiIt Staat iıdentifizieren. Das ı1ST aber SCHAUSOWCN1IS und
genausovıel richtig, WI1e wenn behauptet, das Geschäftslokal mbH
se1l die Handelsgesellschaft.

Nıchts die Bedeutung und Funktion der verschıiedenen Instiıtutionen, auf
1e 1 gewaltengeteilten Rechtsstaat die Staatsgewalt Zur Ausübung verteilt ı1STt

die Macht möglıchst dauerhaft begrenzen und Kontrolle halten;:
un nıchts die Bedeutung und Funktion der AÄmter un!: Behörden 1 Staat:

denen die Autfgaben des Staates wahrgenommen werden. Was ı Institu-
t1onen, Behörden un Ämter innerhalb ihrer Zuständigkeit Lun, wırd dem Staat
zugerechnet Durch S1C handelt der Staat durch S1IEC gebietet und verbietet gewährt
und verteılt und hilft der Staat Wegen ihres Wertes für die Gemeinschaft

ihrer Funktion, iıhrer Unentbehrlichkeit Dienst des Staates, der
durch S1e Erst handlungsfähig wird, verdienen S1C die Achtung, die Loyalıtät und
Unterstützung des Bürgers.

'nSie sind aber ıcht der Sockel, die Kanzel, das Podest, VO  - dem herab der ur-
SCr belehrt, zurechtgewiesen, getadelt, autf Wohlverhalten dressiert der A
Apportieren abgerichtet werden dürfte. Institütionen 1 Rechtsstaat besitzen allein
kraft ıhrer Exıstenz und Funktion weder Vorrechte nöoch moralısche Überlegenheit
26? 403
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noch Anspruch auf widerspruchslose Unterwerfung. Im Rechtsstaat gilt für das
Verhältnis der Institutionen zum Bürger, daß sich das Maß der Bindung der Bür-
HOr durch sS1C nicht nach allgemeinen Überlegenheit, sondern nach dem Recht
bemißt. Nichts vergiftet deshalb das öffentliche Leben mehr als der Übermut der

AÄmter, j herausfordernde Pochen darauf, daß der freie Bürger VOT Amt und
Institution in die Knie oder ıin Hab-Acht-Stellung gehe. Amt und Institution
sind ı1N der Ffreiheitlichen Demokratie darauf aNgeWI1ICSCH, daß ihnen der freie ur-

Br die iıhnen 7zukommende Achtung un Loyalıtät freiwillig entgegenbringt. Un
das Ma{iß dieser Achtung nd Loyalıtät, das Amt und Institution ZW ar erwarten,
aber icht ordern dürfen, ı1St keineswegs ein tür allemal gleich

Denn NnUun bedarf Unterscheidung: AÄmter un: Institutionen
sınd icht der Staat. ber auch 7zwischen dem Mıiınıister un dem Inhaber dieses
Amtes, 7wischen dem Landrat oder Oberbürgermeister und den Inhabern dieser
AÄAmter mu{ unterschieden werden. Das heißt, ı den AÄAmtern und Institutionen
handeln ı Menschen, Bedienstete, Beamte, Amtsträger. Sıie sind erst recht
nıcht der Staat. Was ı S1C amtlicher Eigenschaft Cun, wird alsHandeln der
Unterlassen des Staatsorgans dem Staat zugerechnet; W 4S sS1e Cun, STAus-
übung Stückes von Staatsgewalt; gewiß! Das heißt aber nıcht, daß S1C die
Herren des Staates der auch NUr die Herren Staate S1N! S1e sind die Diener
des Staates. Und ıhr Verhalten hat Anspruch auf Achtung NUur, SOWEILT dem
echt entspricht. Bestehen darüber 7wischen Bürger und Beamten der Amtstragern
Meinungsverschiedenheiten,annn entscheidet das echt Vor m stehen beide auf

gleichem Fuß, und dem muß auch der Verkehrston, die Art und Weise derBegeg-
NUunNg, das Klıma ı öftentlichen Leben entsprechen. Anders ausgedrückt: Der alte
Atz: „Der Könıg ann icht Unrecht tun  « 105 Moderne übersetzt: Die nhaber
von Staatsgewalt können icht Unrecht CUu. gilt ı freiheitlichen Rechtsstaat iıcht
mehr Es gibt den „Untertan“” ıcht mehr. Das obrigkeitsstaatliche Denken 1ı
den Köpfen mancher Amtstrager 1STt C1MN Anachronismus! Gehorsam chuldet der

Bürger ı Rechtsstaat NULr Rahmen der esetze.

11

Auf Iche Feststellungen pflegt die abwehrende ntwort folgen Wozu enn
1es alles? Das bestreitet doch niemand! Deshalb sollen ein pPaar konkrete Andeu-
tungen ZUr Lage des Bürgers gegenüber der Obrigkeit, verstanden als den Inhabern
staatlıcher Gewalt, gemacht werden hne erschöpfende Darstellung der Sıtua-
Inl CIN1SC charakteristische Hınvweıise SCNUSCNH.

Die Bürger und die Inhaber staatlicher Gewalt efinden sıch offenbar ı
sehr verschiedenen Ausgangslage: Sıe, die Bürger, W1SSCH, Was das Werden, die
Entwicklung, die Gestaltung der öffentlichen Dınge anlangt, wenıger als die ıNeI-

halb der Staatsverwaltung un Regierung tatıgen Amtstrager und Bediensteten.
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1en ger und Ob gkeit Vr 2u eine unsichtbare Wand Der Beamte a
Schalter macht. dieses Bild der Scheidung zwıschen außen n  1 sechr schön
ichtbar. Eigentlich bemerkenswert i1STt diese Feststellung NUur bei Demokratie. d

Im absoluten Staat, 1 der konstitutionellen Monarchie, ı totalitären Staat, k
C1NEeMM totalitären Regime gehört die Trennung und Abschirmung des Regierungs-
nd Verwaltungsinternums, des Internums der Obrigkeit VOo  3 der Bevölkerung,
VO Staatsvolk VO  > den Rechtsgenossen, VO  e} den Untertanen den Selbstver-
ständlichkeiten staatlicher Ordnung Für die freiheitliche Demokratie scheint das
WENISCI selbstverständlich SC11H. Wenn Demokratie wirklich Bezug der
Vorstellung Regierung des Volkes durch das Volk für das olk hat, gehen

ıhr jeden Bürger alle öftentlichen Dınge unmıiıttelbar Das heifßst aber dann, daß
den Bürger ıcht 1Ur die Ergebnisse der Politik die Ergebnisse der Regierung und
Verwaltung iNteresSsieren, sondern auch der Proze(ß diesen Ergebnissen hın, das
Werden un Gestalten dieser Ergebnisse Schofß der Regierung un!: der Verwal-

.tung Wenn Demokratie das Engagement, die Mitarbeit un Miıtverantwortung
aller freien Bürger annn iST ıhr gemäß daß der Bürger hinreichend
informiert wırd un: Einblick erhält die Interna der Obrigkeıt SOWEILT Sic ihn
betreffen, SOWEIT S1C für politische Entscheidung der für Haltung
öffentlichen Dıngen und gegenüber den Behörden un Organen des Staates be-
deutsam sind In den Büros und Amtsstuben, insbesondere den Zentralstellen
unserer Bürokratie wırd ohl noch iıcht recht empfunden, W 4S diesem Punkt
freiheitliche Demokratie Veränderung althergebrachter Gewohnheiten fordert:
jedenfalls mMan davon, daß die Behörden versuchen, durch Often-
legung ıhrer Erwägungen, ıhrer Schwierigkeıten, ıhrer Motive un iıhrer Mängel
das Vertrauen der Bürger WINNCN., Gewiß ibt es Dıinge, die ıhrer Natur nach
vertraulich oder geheim bleiben MUSSCN; daran 111 eın vernünftiger Mensch

andern. ber es xibt doch auch einNne Menge Dıinge, über die die AÄmter nıchts
verlauten lassen wollen, weıl ihnen die Ööftentliche Erörterung unbequem 1ST, weıl
S1C Widerstände, Schwierigkeiten, Angrifte, Komplikationen ürchten der sıch
eine größere Freiheit Spielraum für iıhr Ermessen erhalten wollen.
In diesem Bereich 1STt 6 mehr als e1iNEC nNnur offene rage, ob iıcht der Demokratie
auch der Anspruch des Bürgers Jegıtım IST, VO  $ den Interna der Verwaltung un
Regierung sovıel erfahren, dafß sinnvoll und wirksam darauf Einfluß neh-
inen der wen1gstens darauf reagıleren ann. Es soll jer iıcht dargetan werden,
WI1IeC anders sich andere Demokratien, die Vereinigten Staaten, England Schweden,

die OÖffnung des Schleiers bemühen, hinter dem sich die Verwaltung un: Re-
gS1ICerunNg abspielt.
Es SsSC1 NUur aut Z WC1 aktuelle Beispiele hingewiesen, denen S1' der gerugte

Mangel ZCI1SCN aßt Die heimliche Brief- und Telefonkontrolle. Dafß s$iec Aatt-

gefunden hat; steht heute nach vielem Wenn und ber fest. UÜber den Umfang,
ber dieMethode, ber das Schicksal des dabei angefallenen Materials, das ften-
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“ sichtlich für Belustigungen CIN1SCI Hıltskräfte gelegentlich ergiebigerWarals für
die Zwecke, denen es dienstbar gemacht werden sollte, hofftt INa  3 nach WI1eC VOTL miıt
Stillschweigen hinweggehen können,; indem INan die Oftentlichkeit geschickt
auf andere Aftären ablenkt. Es fehlt bisher das offene Wort der verantwortlichen

' Stellen, auf das der Bürger Anspruch hat und das 1STU, das Vertrauen
_ wieder. herzustellen. Das andere Beispiel: Die Wahl derMitglieder des Bundesver-
fassungsgerichts steht mMIi1t Grund dem (sesetz der Vertraulichkeit.
Ebenso klar 1ST da{fß diese Vertraulichkeit icht statulert worden 1ST damıt ı
ıhrem Schutz ber Kandidaten der Verfassungsrichter notorisch unwahre

%' \ Tatsachen behauptet werden können, die geeıgnet siınd, ıhn difamıieren. Es 1St

doch sehr die rage, ob solcher Mißbrauch den Schutz der Vertraulichkeit
$5llt ber gleichgültig WI1IC INa  w} diese rage entscheidet, der GF£fentlich-

keit ı1STt verbreıtet worden, da{ß beı der etzten Wahl VOo  —$ Richtern des Bundesver-
fassungsgerichts ber INC1INEN Kollegen Drath verleumderische Behauptungen autf-
gestellt worden sınd. Diese Behauptungen sınd samıt un sonders unwahr. Bisher
hat sıch keiner der Verantwortlichen des Wahlgremiums veranlafßt gesehen, eiNE

'Erklärung abzugeben, die den Kollegen rehabilitiert. So verschieden 1ST die Lage
es außenstehenden Bürgers und die Lage derjeniıgen, die die Verwaltungs- un
Regierungsinterna beherrschen.
Um C111C Z W eitfe Eigentümlichkeit unseres allgemeınen Verhältnisses 7zwischen

Bürger und Obrigkeıt NECENNECI.:

Es ı1ST eine schier unausrottbäare Gewohnheıt geworden, das Verhalten ur-

SCIS und das Verhalten Trägers öffentlichen Amtes nach7zweierlei Maß
beurteilen: SeIit ıJC hat gegeben und auch heute oibt CS noch die gesellschaft-

ıche Lüge Zweı, die sıch 1ı der liebenswürdigsten orm begegnen, w15S5sen 2
w 45 S1IE voneinander halten haben Es xibt Sıtuationen gesellschaftlichen Ver-

kehr, ı denen schlicht bestreıitet, eine unverantwortliche Bemerkung gemacht
haben, ohl wissend, daß der Kreıs, dem gegenüber bestreitet, den wahren

Sachverhalt kennt. In Fällen dieser Art wırd nıemand getäuscht, niemand
irregeführt. Das ı1STt C1INC facon de parler, die der menschlichen Unvollkommenheit
Rechnung Lragt, ber Spannungen hinweghilft, die Aufrechterhaltung nOtwenNn-

dıger mitmenschlicher Kontakte erlaubt, den gesellschaftlichen Verkehr erleichtert
der Sar erst erträglich macht. SO WEIL, Zut Erheblich ernster beurteilen un
ıcht mehr erträglich scheint 65 SC1N, wenn Männer MmMi1t öffentlicher Verantwor-

tung der Inhaber öffentlichen Amtes den VWähler, den Bürger, die ent-
ichkeit die iıcht Bescheid W1SSCH, glauben M1t der Unwahrheit der Halbwahr-
eıt bedienen dürfen, indem S1C be1 sıch 7zwıschen Wahrheit lauterer Wahrheit
und Te1NeEeT! Wahrheıit unterscheiden der iındem S1C einfach fordern, IC  } 65

dem Mann abnehmen, WECNN SaRC, habe ıcht gelogen. Dıie Idee der freiheit-
lichen Demokratie VOTraus, da{ß ı mündiıge Bürger leben, die die Wahr“-
eıitvertragen, un ıcht Kranke der Unreife,; denen INanl ihres C1ISCHNCN Besten
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willen ein für CINC vormachen DieWahrheit- heißt reilichnıcht
ur Unzeıit reden MUSSCNHN; Man Mag also ..  ber manches schweigen dürten. ber
dieses Hınters-Licht-Führen, diese Ablenkungsmanöver,- dieses Verbiegen der
Wahrheit be der Wahrnehmung öffentlichen Aufgabe mufß, WenNnn 65 schon

Vıcht. ausgerOÖOttet werden kann, WeNnN1gSteENS Bewußtsein der Bürger nıedriger
gehängt werden.

'Aber das bei uns übliche zweierlei Maß hat noch Ayule dunklere Seıite: Es o1bt
eine Sprachregelung der Behörden, die sich unkritisch selbst ı der öffentlichen
Meınung un der Presse widerspiegelt Der Bürger, der das echt Ver-

stößt handelt rechtswidrig, un der Bürger, der C1iNeE stratbare Handlung begeht,
1St ein Delinquent un den yravierenden Fällen ein Verbrecher Jle Welt
Andet CS MIi1t Recht Ordnung, diese Dıinge eım Namen NENNEN Nun handeln
auch Amtspersonen gelegentlich rechtswidrig; und bedauerlicherweise äßt sich
weıl auch Angehörige des Ööftentlichen Dienstes 1U Menschen sınd, ıcht VeEerTINECI-

den, daß auch 1n iıhren. Reihen einmal CinN Delinquent ertappt wird Statt der har-
ten, aber zutrefftenden Bezeichnung des Verhaltens als rechtswidrig, stratbar der
verbrecherisch stellen siıch annn Prompt die harmlos klingenden Umschreibungen
C1IN, 6S SsC1 eine Panne SS1ETT, 6S handle sıch unliebsamen Mißegriff
eine beklagenswerte Verkennung der Rechtslage, schlimmstenfalls, da habe
ber die Stränge geschlagen oder sıch Situation ıcht gewachsen ZEZEIZT. Na-

“ ' türlich hat die Verwaltung, haben die Dıiıenstvorgesetzten un!: die Regierung da-
MIt ıcht das Geringste Cun, da ein bedauerlicher Einzelfall Huber SCIH, ob-
gleich doch dieser Huber als rgan des Staates gehandelt hat! Es x1bt auch Dınge,
üble Dıinge, dıe VOon Anfang bestimmten innn entschieden sind, weıl
sich nıemand damit beschäftigen 111 Die Auswirkungen Fehlhaltung, die

nach 7zweıerlei Ma{ mißt und die bıs hin orm vVon Klassenjustiz
führen kann, sınd 1er icht we1ilifer verfolgen.
Um den Fınger CinNe andere Wunde legen: Wır dürfen uns MI1 Befriedi-

Sung, mMit CINMLSCHM Stolz auf unsere rechtsstaatlichen Verhältnisse beruten.
Unsere Verfassung hat alle Vorkehrungen un! Garantıen getroffen, CI Höchst-
ma{ Rechtsstaatlichkeit für den Bürger sıchern. Dıieser Rechtsstaat funk-

auch 1 allgemeinen. Der Bürger hat alle Chancen ı diesem Staat SC1-

nNnem echt kommen, dem Kleinen un: dem Mächtigen gegenüber, auch CN-
über dem Staat Und dennoch der Kundige kennt den schwachen Punkt unserer

rechtsstaatlichen Verhältnisse Dıie Schwäche des Bürgers, WEeNN C1iNeEC Ver-
waltung steht die sıch ihren Auseinandersetzungen MIt ıhm M1IT ihrem Prestige
ENSHASIıICKT hat In solchen Fällen W15SsSenNn icht WCN1ISC Bürger erzählen, WIC sie

ıhr echt gebracht worden sind. Wo die Verwaltung 1 Auseinandersetzungen
MIT den Ansprüchen des Bürgers einmal ıhr Prestige engagıert hat, reicht ıhre
Reaktionsweise VO  —$ der stoischen Passıvıtät ber das beharrliche Decken der Ver-
antwortlichen, ber das Rechtfertigen iıhres Verhaltens jeden Preıs, ber das
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schützen formaler Eiınwände, AS ver üffend un: geschi«
wickeln des Gegners ı allemöglichenVerfahren bis hin dem unqualifizierbaren
Versuch,den sein echt kämpfendenBürgerals Querulanten abzufertigenoder
ıhm C1in unsachliches der unsauberes Motiıv unterstellen und iıhn damıt Ver-

dächtig machen. Fiscus NO  3 erubescıit, diese alte Wahrheit oilt auch heute noch!
Eın Punkt 1ST für unsere Sıtuation, SOWEIT N das Verhältnis Bürger

und öftentliche Gewalt geht, cQharakteristisch Es 1St eine den Amts- un: Regıie-
rungsstellen iıcht selten vertretene Auffassung, es gehöre ZU Stil der
freien Demokratie, vVon Unrecht Fehlern, Mängeln, Skandalen Instıtutionen,
AÄmtern un Behörden eın Authebens machen, S1e geräuschlos erledigen, S1C

rasch als möglıch VErSCSSiCH un sıch beruhigen. Das Gegenteıil verbiete
sıch Aaus Rücksicht auf das Ansehen und die Autorıität des Staates und Aaus Rück-
siıcht auf die Erhaltung des Vertrauens der Bevölkerung 1ı die Integrität der
Staatsgewalt. Demgegenüber ann ıcht entschieden betont werden: Alle,
Bürger, Gruppen, Presse, die darauftf beharren, Mißstand kritisieren un
ıcht eher ruhen, bıs beseitigt 1ST, erwerben sıch damıt ein Verdienst den
Staat! Denn die Autorität und Integritat der Staatsgewalt werden iıcht erst durch
die Bekämpfung Mißstandes, sie S1N!  d schon durch den bekämpften skanda-
lösen Zustand geschädigt un aufs Spiel ZESELZT. Und dıe Autorität und Integrität
von Staat un Staatsgewalt können iıcht durch Vertuschen und Übersehen der
Mängel sondern 1Ur durch Ausraäumung dieser Mängel und durch Distanzierung
der Behörden Von diesen Mängeln wieder hergestellt werden. Mıiıt der eben kriti-
j1erten verkehrten Vorstellung geht übrigens Hand ı Hand ıJENE falsche Kolle-
gialıtät und Solidarıtät, 1e 1 den Behörden den anständıgen, ordentlichen, pflicht-
treuen Beamten die Seıite CIN1ISCr schwarzer alie drängt un: diesen erst das
Getühl des Schutzes und der Geborgenheit geben.

Wenn vorhin festgestellt wurde, der Bürger habe alle Chancen, diesem Staat
SC1INCIN echt kommen, blieb eLtwas unerwähnt, w 1sSs ZUr Charakterisierung

der uns 1er interessierenden Verhältnisse NU:  e} noch anzumerken 1St?: Es 1St oft
rhört schwierig für den Bürger, seCein echt die öftentliche Hand erstre1l-

ten; Rechtsstaatliche Gründsätze, rechtsstaatliche Verfahren, eine rechtsstaatliche
Organısatıon des Verwaltungs- und Gerichtsapparates MI seiNECN langwierigen
Instanzenzugen haben WI1eC alle Dınge iıhre ZWE1 Seıten S1e sind notwendige Garan-
tieNn der Freiheit und der Eftektivität des Rechts Dıie andere unvermeidliche
Seıite 1STE da{ß der Bürger gegenüber dem diese nstrumente überlegen beherrschen-
den Staat regelmäßig erst nach Jahr und Tag, häufig Eerst nach vielen Jahren /ABNY

1e1 kommt Das bedeutet für ıhn enormen Aufwand icht NUur Zeıt und
eld sondern auch Nervenkraft Ärger und Aufregung Das weifß natürlich

BT  E auch die öffentliche Hand und darauf sündiıgt SIC gelegentlich. Für den Bürger stellt
sich ı vielen, 1ı vielen Fällen die rage, ob 6S sich lohnt, ob es für n WI1rt-

schaftlich und gesundheitlich vernünftig ı1STU, das Unrecht, iınsbesondere
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da geschehene ıınd ı icht Crg machend cht zukärnprT £Aln

nd sich azuentschließt, liegt es nNnurallzu sehr ı der menschlichenNatur,
da{fß CIy, wWenn die Auseinandersetzungen Jlange andauern, 1 seinen Bemühun-
gCn erlahmt und schließlich aufgibt und resignNıert. Man darfsıch Iso icht WUunN-

dern, wenn auch hierzulande das Gefühl WEeIT verbreıtet ı1ST, daß der einzelne dem
Staat gegenüber unterlegen .11ST, Wann dıe Behörden iıcht willens sind, ıhm

helfen der ihm wohlwollend un:! loyal ENTgESCNZULFELEN. Gewiß, Qr1STt noch
immer icht die Regel, sondern die Ausnahme. ber Cn Fall hunderten, 1
dem einNne Behörde den Bürger seıin echt gebracht at, für das allgemeine
Urteil (hier WI1e SONSt) mehr als vortrefflich behandelte und entschiedene Fälle

bin Sanz sicher, daß die üblichen Appelle den Bürgersinn und ZuUur Mitarbeit
aller den öftentlichen Dıngen größere Resonanz fänden, wenn die Behörden Cn

ihrer täglichen Arbeit ı Unbehagen zerstreuen bemührt der gar
iıcht erst autkommen ließen.

Nıcht minder bedenklich ı1St die andere Folge des angedeuteten Mangels. Sooft
ein Bürger aut das Durchsetzen SC111C5 Rechts verzichtet besteht die Gefahr, daß

S1| aut andere Weıse schadlos halt Überforderungen mMit Steuerleistungen be-
aAntwortfet MmMi1It Steuerunehrlichkeit rechtswidrige Versagung VO  3 Erlaubnissen
beantwortet MITt Umgehung, ungleiche Behandlung und Benachteiligung bei der
Verteilung öftentlicher Leistungen (beispielsweiıse Aaus Mitteln des Bundesjugend-
planes der des Grünen Planes, Lastenausgleich be1 der Gewährung VO  ; Woh-
nungsbaumitteln us  < beantwortet MItTt ıhm vorteilhaften unrichtigen Angaben;
MITL anderen VWorten, kalkuliert bei seinen Forderungen den Staat CIN, W 4S

die Praxıs der Verwaltung dem ıhm VO  3 Rechts Zustehenden erfahrungs-
gemäfßs oder vermutungswelse kürzt. Ergebnis: Dıie allgemeıine Bürgermoral sinkt.
Erfahrene Beobachter unseIrer Verhältnisse halten dafür, da{fß WI1Tr diesem Punkt
VO  e} bemerkenswerten Höhe, die uns VOTLT Jahren noch VOT anderen Völ-
ern ausgezeichnet hat, zurückgesunken sind.

Noch eine letzte Bemerkung ZUr gegenwartıgen Situation, 1 der sich Bürger
und Obrigkeit gegenüberstehen: Unser ge  g geltendes echt erhält
ganz spezifischen Zug durch das auffällige Hervorkehren des Gedankens VO  - sub-
jektiven Rechten, Berechtigungen un Ansprüchen. Das hängt natürlıch MT dem
Bestreben INMCNMN, die Subjekthaftigkeit des Menschen überall be der Formu-

lierung des Rechts deutlich hervorzuheben, ıhn als Rechtssubjekt, als Person be-
wufßrt machen, nachdem e1iNE schreckliche Zeıt hindurch ZU Objekt erniedrigt
und ZUr Belanglosigkeit gestempelt worden WAar. Dabei scheint übersehen der
doch gCI1NS veranschlagt worden se1n, daß esS der Würde des Menschen und
seiner Personhaftigkeıit ıcht minder entspricht, echt Verantwortung
und Pflichten anzuknüpfen. Dıie Berechtigung und der Anspruch, die Kom-

petenz und dıe Freiheıit ı1ST NUur die Hälfte dessen, W as das Recht den VOTI-

schiedenen agen SagtT, der der Mensch steht und handelt. Dıiıe andere Hälfte des
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öbjektiven Rechte, das Jene Lagen des aich entscheidenden uncl handelnden Men-
schen oder ler ich entscheidenden und handelnden Behörde beherrscht, besteht i1n
Geboten und Verboten, i Schranken und Pflichten. Wenn ch vecht sehe, macht
sich auf eiden Seiten, auf der SeiIte des Bürgers und auf der Seite der öffentlichen

h Hand iese einseltige Betonung Berechtigungen und nspr chen und cdiese
Vernachlässigung der Artikulierung der damıit verbundenen Pflichten und Ver-
ANLWOrTUNgEN 11 un  IN Recht störend und für die KULC Ordnung iınnerhalb U1n

erTer Gesellschaft nachteilig bemerkbar in CiNnCem hemmungslosen Anspruchs- und
Machtdenken, das slind 15% gegenüber den notwendig dazugehörenden rechtlichen
Bindungen, Besonders erschreckend ßr sıch clas nachweisen an der Art, WIC bei
11 derzeit den Freiheitsrechten UumMpßOgangen wiırd Dieses Denken in Rech-
ten“ cchl ’.ll)cl‘ gelegentlich auch durch bei der Art,; WIC lie Behörden und StAAts-
OTgKanc ihren Kompetenzen und ihrer Macht umgehen!

E

Was folgt Aus all den vorgetragenen Überlegungen für die rechte Haltung des
Bürgers heute in unserem Staat?

Zuerst tördert die freiheitliche Demokratie öftenbar en aufrechten, seiner

selbst siıcheren freien Bürger. Er wird icht geboren, —Q 1ST icht eintfach da, 1STt

ıcht das zutfällige Ergebnis natürlıchen Entwicklung der seiner gesellschaft-
lichen Umgebung Der Mensch wird ZUuU $reien Bürger ErZOSCH der wird es

1C6, Deshalb gehört staatsbürgerliche Erziehung, auch wenn die Bezeichnung vielen
‚ nıcht recht schmeckt, der Sache nach den elementaren Notwendigkeiten

treiheitlichen Demokratie, ([0)]#21 ene für alle, ıcht NUT, wenn auch besonde-
I Maße, tür die Jugend Diese staatsbürgerliche Erziehung annn allerdings
eiNnem Staat der ıcht frei ISEt VOo  — obrigkeitsstaatlichem Denken, ıcht MI1t Schwer-
punkt C1iNeC staatliche Aufgabe SC1MH, sondern mu{ VOrZUSSWCISC VOo  3 Einrichtungen
un Krätten der treien Gesellschaft werden. Erziehung ZUu freien Uur-
SCI 1ST außerdem für den die Verantwortung hineinwachsenden Menschen
fortschreitend stärkerem Mafße Selbsterziehung ZUT[: Selbstkontrolle, ZUrTr Fest1g-
zeit des Wıllens, Zur NnNeren Freiheit AAa Anerkennung objektiven Wert-
ordnung, ZUur Sachlichkeit und Sachgerechtigkeit, ZUTC Verantwortung, ZU Eın-
stehen tür die einmal als richtig erkannte Überzeugung un ZUT kritischen Beurtet-
Jung all dessen, Was 11 öftentlichen, polıtischen, gEISLISCN Bereich A Entwicklun-
gCH, Forderungen, Fakten da ıN Für jeden beginnt die Gestaltung des rechten Ver-
hältnisses ZUr Obrigkeit be1 sıch selbst und ıcht Eerst bei den Bemühungen eine

Einflußnahme autf die SÖftentlichen Dıinge Es 1ST der entscheidenden Mängel
uUuNnNserer politischen Gegenwart da{ß diese elementare un eintache Wahrheıt
WECN1S WIr:!  d

410



2 '
F Zur WirklichkeitUNSETES Rechtsstaates

Ebenfalls eine der Erziehung 115L es sodann, das rechte Grundverhältnıs
ZStaat, Zur freiheitlichen Demokratie NNCNH; FEs fehlt denen, sıch

U:damıit begnügen, st eigenes Leben ungestOrt leben können: tehlt
denen, die Politik un Beschäftigung IN öftentlichen Dıngen für ıhre Person als
unerquicklich und untein ablehnen 65 fehlt bei denen, die NUur aufschreien;
eiNe etaatliche Maßnahme ihren C1IgCNCN Interessen zuwiderliäuft c tehlt auch be1
denen, die en Staat, insbesondere seineE Machtmuittel oder Leistungen ür sıch
reklamıieren. Es gibt Cine schr einfache Testfrage, die jeder für sıch stellen Ma
und die ihm SC1IM richtiges oder unrichtiges Grundverhältnis Zur treiheitlichen
Demokratie oftenbart Wıe stünde 6S diesen Staat, wWenn alle sich verhielten,

iıch MC verhalte? Und in l(.]\ bereit, ich tür aich tordere, ur  41 alle ın
diesem Staat 11 gleicher Weise zu tordern? Mit anderen Worten: Die Basıs tür das
Verhalten des Bürgers gegenüber dem ü C1iNeT Apparatur ü Erscheinung tretens=
den Staat mu(ß die Solidarität allen I8} diesem Staa Lebenden, au die An=
erkennung des Gemeinwohls, muß die Bereitschaft SCHh,; für die von der Vertassung
anerkannten Grundwerte des einzelnen ad der Gemeinschaft einzutreten und xıie

als Richtmaß anzunehmen, mu schließlich die Übernahme Verantwortung
für die öftentlichen Dıinge nach em Mal der Krätte se1n, einschließlich
der Last,; die mM1t der Beschäftigung nı öftentlichen Angelegenheiten verbunden 1ST:

etzt erst erhebt sıch die weıfere rage, WIC begegnet dieser freie Bürger Be-
SCINCT Verantwortung tür die öffentlichen Dinge den staatlıchen Autori1-

taten? Das hängt entscheidend VOo  3 der Art un Weiıse aAb der iıhm der Staat ent-

gegentritt Es geht dabe;j ıcht en ungehörıigen Verkehrston mancher Behör-
den und den noch gelegentlich anzutreftenden, aufreizenden miniısterjellen
Stil Es 1STt vielmehr die rel allgemeınen typischen Betätıgungsweısen des

4Adernen Staates gedacht: Er macht Polıitik gebietet und verbietet Vollzuge
der Gesetze und Bindung das Recht; und AB Öördert Bereich der Daseıns-

durch die Bereitstellung von Einrichtungen un: Mitteln, durch Rat und
Hılte die Lebensverhältnisse der einzelnen, der Famiuilien, der Gruppen und der
Gesellschaft,

Politik ı1ST Kern ı Kampf Interessen un MachtPolitische Entwick-
Glungen werden ausgelöst durch Eınsatz politischer Macht un zı1elen ab auf Ver-

änderung der bestehenden Machtverhältnisse. In diesen Auseinandersetzungen be-
deutet Machtverlust der einenNn Stelle ı der Regel Machtzuwachs un Macht-
konzentratıon anderen Stelle. Wo 65 aber Machtverteilung, Macht-
gleichgewicht, Verhütung VO  —$ Übermacht unMachtmißbrauch ı der treıheit-
lichen Demokratie geht, 1ST wache Beobachtung, 11ST Mißtrauen, 11ST kritische eur-

teilung, ı1St Parteinahme aller Bürger und jeden Burgers Platze Das oilt
iınsbesondere auch dort, C1INn Amt Macht auszuspielen versucht.
Von anderer Art ı1STE die Haltung des ftreien Bürgers gegenüber AÄAmtern und Be-

hörden, sofern sıch beide rechtlich auseinandersetzen. Ist GE derMacht gegenüber
411



T:

nterlegen un! deshalb VOor ihr auf der steht© Kampf
S1emi1t jeder Behörde auf gyleichem Fuß Siehat ıhm >VOT dem echt nichts VOTrAaus.

Sst Parteı W1e ÖT, Beide siınd gleicherweisedemselben echt unterworfen. Hiıer
sıch für beide gleicherweise zunächst Oftenheitgegenüber dem Vortragder

anderen Seite und Würdigung der vorgetragenen rechtlichen Argumente. Und
nde oilt für den Bürger auch gegenüber der Behörde, echt festzuhalten, für
die CISCNCN Berechtigungen und Ansprüche einzustehen, Unrecht iıcht hinzuneh-
iNnen und ıcht ruhen, 15 beseitigt 11STt.

Und wiederum anders 11STt die rechte Haltung des Bürgers bestimmen, wenn

un SOWEeITL sıch der Staat insbesondere ı Erfüllung seiNner soz1alen un kultur-
pflegerischen Aufgaben durch die verschiedensten Ma{fißnahmen die Förderung
des Gemeinwohls, der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Lage des einzelnen,
der Familie, der Jugend, der Hilfsbedürftigen, der Kranken USW. bemüht. Es ann
den kritischen Beobachter NUur tief beunruhiıgen, da{fß alle diese vielfältigen Be-
mühungen icht 1Ur WI1e eiNeEe are Selbstverständlichkeit entgegengenOomMMenNn WeI-

den, sondern bei vielen die ungehemmte Forderung nachMehr auslösen und CIHG

WEeIt verbreıitete Unzufriedenheit CN. So geht das nıicht! Wenn schon das
Getühl der Dankbarkeit für Hılfe, Förderung, guten Rat ı unserer Gesellschaft
offenbar unterentwickelt ı1ST, eine inNere Zustimmung un Anerkennung ll dieser
Leıistungen darf VOo  —3 treien Bürger diesem Staat füglich werden
Mehr noch In diesem Bereich 15T C1MN Sıch freiwillig-Einordnen Schwierig-
keiten-machen, ein Dem-vernünftigen-Rat-und-einer-wohlmeinenden-Aufforde-
rung-Folgeleisten CISCENSINNISCH Aufbegehrens, C111 vertrauensvolles Zusam-
menarbeiten Abseitsstehen geboten.

Der Bundesgerichtshof hat das, w as hıer ZEMEINLT 1ST, Entscheidung
formuliert: „Wo politische Entwicklungen und politische Macht geht,;
Mag Wachsamkeıt, obrigkeitliches Handeln geht; mMag mMuUtL1LgeSs Bestehen
auf dem echt Platze se1in. Diesem Staat gegenüber ı1STt aber 1 Bereich des Für-

sorgerischen icht Skepsis un Ressentiment Platze, sondern Vertrauen und Be-
reitschaft ZUuUr freiwilligen un verantwortungsvollen Einordnung.“ *

Schließlich gehört noch dieses unserem Thema  ° Im Verhältnis Bürger und
Staat xibt auch die Sıtuation, daß der Staat auf ıhn, den Bürger, angeWI1ESCH 1IST,
iıcht NUur auf SC1H polıtisches Interesse; auf Leıistungen nach Maßgabe der (FE
SC  9 autf seinen Wıllen, sondern auf eiNe besondere Anstrengung des Bür-

DCIS Blick auf eine besondere Gefährdung des Staates, aut Verzichte desBür-
gErSs Blick auf die Erhaltung der Stabilität dieses Staates, auf das freiwillige

Einsetzen der SanzCh raft un Person des Bürgers, wenn 65 die Exi-
S$C1NE6S5 Staates geht. Wır leben Zeıt un ül Zukunft hıneın, flr

die dieser 1inweıls ıcht NUur theoretische Bedeutung besitzt. Das Wort Vater-

BGHZ 31 190
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la dsliebe geh un  ® NUur noch schwerübe die Lıppen. Es WAar einmal usd
derfreiwilligen Hingabe den Staat;: 0605 wurde spater 1e pathetische Beschwöö-
rung Pflicht gegenüber dem Staat: N gCrTann annn hohlen Phrase und
wurde schließlich übel mißbraucht ZUrFr Tarnung verbrecherischen Politik. Die
Sache, die MItTtdem Wort Vaterlandsliebe geMEINT IST, bleibt! 1e 11STt heute 1 dieser
Bundesrepublik unentbehrlich WI1IeE eh nd ıJe Wır begreiten SIC nüchterner und
ben S1C, wenn WILr das praktızıeren, W as als Haltung und Pflicht des freien Bür-
SCIS der freiheitlichen Demokratie dargestellt wurde.

Diese kritischen Bemerkungen wurden iıcht eichthin gemacht Dahıiınter steht
die Erfahrung jahrelangen Beschäftigung MI gerichtlichen Verfahren,
denen sıch der Bürger MI den Behörden un! Ämtern auseinandergesetzt hat ehn

Y
Jahre Tätigkeit Senat des Bundesgerichtshofs, der ausschliefßlich Streit1g-
keiten zwıschen dem Bürger und der öftentlichen Hand entscheiden hat, und
mehr als zehn Jahre Arbeit MT Verfassungsbeschwerden, die ebentalls ausschließ-
lıch Hoheitshandeln der Behörden un Staatsorgane ZUuU Gegenstand haben Dar-
nach steht fest, daß INan die dargestellte Siıtuation ıcht bagatellisıeren, iıcht MITt

Handbewegung abtun kann, auch WEeNN man MIit Entschiedenheit darauf be-
stehen darf, daß aufs Ganze gesehen Rechtsstaat funktioniert, daß sıch 1
allgemeınen eine rechtschaftene Beamtenschaft die Verwirklichung rechtsstaat-
liıcher Verhältnisse redlich bemüht un! da{fß es sıch lohnt, daß allgemeı-
Nnen Erfolg verspricht, WEeNnNn der Bürger sein echt kämpft und WEeNnNn die
Oftentlichkeit bekanntgewordene Mißstände aufbegehrt. ber eben doch

NUr „aufs (Ganze gesehen“ un! . x allgemeinen“! Es se1 Hinblick auf den
beliebten Hınvweıs, dafß die Mehrzahl der Prozesse des Staates AauSgiNSCH
und daß die allermeisten Verfassungsbeschwerden erfolglos blieben beides soll
ein Indiz für die Güte un: Untadeligkeit der AÄAmter SCı noch hinzugefügt: Dıiese
Prozeßergebnisse täuschen. In ıcht WEN1ISCH Verfahren, deren Ausgang WI1C eC1in

Erfolgder öfftentlichen Hand aussieht, bleibt der Eindruck, daß j1er ıcht
Ordnung WAal. Es jieß siıch eintach das Unrecht der das Rechtswidrige des Ver-

haltens der Behörde ıcht nachweisen. echt haben und echt beweıisen sind eben
Z wWe1 verschiedene Dınge! Wiıe stark das gerade ı Bundesverfassungsgericht CIMP-
funden wird, deutet die wiederkehrende Formel den Gründen der Ent-

scheidungen dieses Gerichts an es davon ausgehen, da{f die Verwaltung, daß
die Staatsorgane von ıhren Befugnissen faıren, korrekten Gebrauch
machen. Das ı1ST beileibe keine Anerkennung! Dahinter steckt C1iNEC tiefe Skepsıis!

Es WAaTe un Cin grobes Mißverständnis, wenn man annähme, diese Überlegun-
SCn zielten autf eiINC AÄusmerzung der beanstandeten Verhältnisse. Das Ware Naml-

lich utopisch. Neulich erregte CLE Soziologe Erstaunen und Widerspruch, als sCc1-

ner Überzeugung Ausdruck gab, Korruption gehöre unvermeidlich jedem, auch
unserem Staat. Er hat recht. Es fragt sıch NUr, WIEC geschickt dieser Tatbestand

tabuiert, verschleiert, wegdisputiert wird der WI1IC dıe Gesellschaft MmMI1tt ıhm durch
CM
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d16 unablässige. Aufdeckung un Bekämpfung solcher Tatbestände fertig wird
Es wırd s  uch i9selbst ı bestorganisıerten Staat, Unzulänglichkeiten,Fehl-
griffe, Exzesse, Skandale un Verbrechen ı Amt geben. Menschen, auch dieMen-
schen 1 der Staatsapparatur nd ı den staatlichen Befehlszentralen, sınd nu

einmal Man mMu also sehen, WI1ie mMan damıt fertig wird Dazu gehört gewi1ß
auch, aber eben doch 11UT csechr unzureichend, da{ß mMan FCDIESSIVMITt Straten e11N-

schreitet SOWEIT die organge strafrechtlich relevant sind Im £reiheitlichen Staat
ann es weder ein umtassend wirksames Verwaltungsreglement geben, das Miß-
ständen der Fehlleistungen vorbeugt noch gegenüber al diesen Unzulänglich-
keiten un Mängeln unmıiıttelbar wıirksame staatliıche Sanktionen Dıie Freiheit
erhalten, 1ST TULT: möglıch Inkaufnahme iıcht Rısıkos Miß-
brauch der Freiheit un der Macht Im freien Staat WITF' die Funktion, die
die unmittelbar wırksamen staatlıchen Sanktionen haben, übernommen VO  $ dem
indırekt wiırkenden, psychologisch nötigenden Mittel der schonungslosen ffen-
legung unverantwortlicher Praktiken der Verwaltung durch die aufmerksam be-
obachtende Gesellschaft. Dazu gehört auch e1inNne kritische Bestandaufnahme des Lat-

sächlichenVerhältnisses 7zwıschen Bürger und Obrigkeit ı uUuNSsSermm Staat. Undda-
MI WAare Letzt auch die rage nach dem 1Nn dieses Beitrages beantwortet!

Robert Schumans europäische Konzeption
Josef Jansen

Der Tod Robert Schumans Beginn des Monats September des vergangscnen Jah-
ICS sollte uns Anlafß SsSC1MHh überprüfen, ob WI1r UuUNscCcTeI Politik nach WI1e VOor

Übereinstimmung MmMIiIt der Von ıhm entwickelten Idee der europäischen Integra-
L1LON handeln. Dıie Verpflichtung hıerzu S1N! WIL ormel]l den Vertragen VO  o} DPa-
I15 un Rom CEINSCHANSCH, die der Schumanschen Konzeption Gestalt gaben. Wır
haben unszusätzlıch 1 wıederholten Regierungserklärungen un anderen politi-
schen Außerungen dieser Verpflichtung bekannt.

Zweı grundlegende Forderungen der Nachkriegszeıt wollte Schuman mit se1iNeN

berühmt gewordenen Vorschlag VO Maı 1950 erfüllen: Die angesichts der
Toten und der Irummer Z WCECICT Weltkriege unaufschiebbar gewordene Aussöh-
NUung zwıschen dem deutschen un dem französischen olk und die Umwandlung
der altmodischen nationalstaatlichen Struktur Europas eiNe übernätionale Or-
ganısationsform Beide Erfordernisse verknüpfte EINZISAFLISEr Weise: Die
Annäherung zwıschen Deutschland un: Frankreich wurde durch dıie zeme1INSAME
Arbeit der europäıischen Eıinheit erleichtert. Der Zusammenarbeıit 7zwischen
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